
      

    

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 

 
 
 
TOP 8.1 
Freigabe von gesperrten Haushaltsmitteln 2021 für die Buchungsstelle 1.1.1.305/4005.783100 - 
Fuhrpark Bauhof/ Fahrzeuge - in Höhe von 140.000 € 
Vorlage: BV-StRQ/053/21 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Freigabe von 140.000 € zur Buchungsstelle 1.1.1.305/4005.783100 – 
Fuhrpark Bauhof/ Fahrzeuge - im Haushaltsjahr 2021 für die Anschaffung eines LKW´s mit 
Ladekran bis 7,49 t. 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 26  Nein 2  Enthaltung 2  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.2 
Gesellschafterbeschluss für die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 und die Entlastung der Geschäftsführerin und des 
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 
Vorlage: BV-StRQ/033/21 
 

Beschluss: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH nachfolgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Der Jahresabschluss der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zum 31.12.2020 und der 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 sind festzustellen. 

2. Die Gesellschafterin legt einen Betrag in Höhe von 487.500,00 € in Form einer institutionellen 
Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in die Gesellschaft ein. 

3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -20.775,43 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
4. Der Geschäftsführerin, Frau Doreen Walter, wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt. 
5. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt. 

 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 30  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.3 
Gesellschafterbeschluss für die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zum 1. Nachtrag des 
Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2021 
Vorlage: BV-StRQ/032/21 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt, den Oberbürgermeister zu beauftragen 
und zu bevollmächtigen, in der Gesellschafterversammlung der Quedlinburg-Tourismus-Marketing 
GmbH nachfolgenden Beschluss zu fassen: 
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH für das Jahr 
2021 wird in der vorliegenden Form gemäß der Anlagen 1 und 2 festgestellt. 
 
 
 
geändert beschlossen 
 
Ja 30  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
 
TOP 8.4 
Gesellschafterbeschluss für die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg zur 
Feststellung des Jahresabschlusses 31.12.2020 sowie die Entlastung des Geschäftsführers  
und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 
Vorlage: BV-StRQ/034/21 
 
 

Beschluss: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. den Jahresabschluss der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg zum 
31.12.2020 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 festzustellen, 

2. den Bilanzgewinn in Höhe von 325.348,60 € wie folgt zu verwenden: 
a) Ausschüttung an die Gesellschafterin Welterbestadt Quedlinburg in Höhe von  
    20.000 € 
b) der verbleibende Betrag von 305.348,60 € wird auf neue Rechnung vorgetragen, 

3. dem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2020 die  
Entlastung zu erteilen, 

4. dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 30  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.6 
Parkgebührenordnung der Welterbestadt Quedlinburg 
Vorlage: BV-StRQ/024/21 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Parkgebührenordnung der Welterbestadt Quedlinburg 
gemäß anliegender Fassung (Anlage 1) einschließlich der Beschlussempfehlung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 30.06.2021.  
 
 
 
geändert beschlossen 
 
Ja 28  Nein 0  Enthaltung 2  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.7 
Gefahrenabwehrverordnung der Welterbestadt Quedlinburg betreffend die Abwehr von Gefahren 
bei Verkehrsbehinderungen und –gefährdungen, durch Anpflanzungen, der Tierhaltung, offenen 
Feuern im Freien, ruhestörenden Lärm, Verunreinigungen, beim Betreten von Eisflächen sowie 
durch mangelhafte Hausnummerierung 
Vorlage: BV-StRQ/044/21 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die Gefahrenabwehrverordnung der  
Welterbestadt Quedlinburg betreffend die Abwehr von Gefahren bei Verkehrsbehinderungen und 
–gefährdungen, durch Anpflanzungen, der Tierhaltung, offenen Feuern im Freien, ruhestörenden 
Lärm, Verunreinigungen, beim Betreten von Eisflächen sowie durch mangelhafte 
Hausnummerierung- in beiliegender Fassung (Anlage 1) einschließlich der Beschlussempfehlung 
des Haupt- und Finanzausschusses vom 30.06.2021.. 
 
 
 
geändert beschlossen 
 
Ja 28  Nein 1  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
 
TOP 8.8 
Beschluss der "Konzeptionellen Leitlinien zur Bewahrung der Quedlinburger Saatzuchttradition" 
Vorlage: BV-StRQ/053/20 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die in Anlage 1 aufgeführten „Konzeptionellen Leitlinien zur Bewahrung 
der Quedlinburger Saatzuchttradition“ einschließlich der Ergänzungen vom 07.06.2021. 
 
 
geändert beschlossen 
 
Ja 30  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.9 
Errichtung des Brunnens Friedliche Revolution 1989 - 1990 Deutsche Einheit 
Vorlage: BV-StRQ/046/21 
 

Beschluss: 
 

1. Die Welterbestadt Quedlinburg übernimmt unter der Voraussetzung, dass 
Spenden/Fördermittel in Höhe von insgesamt 250.000 Euro generiert und an die 
Welterbestadt Quedlinburg ausgezahlt werden - die Schirmherrschaft sowie die 
technologische Projektumsetzung zur Schaffung des kultur-, historisch und 
bildungspolitisch wertvollen Memorialortes „Brunnen Friedliche Revolution 1989 – 1990 
Deutsche Einheit“ am Standort „Carl-Ritter-Platz – dem Ort der Abschlusskundgebungen 
der Demonstrationen im Herbst 1989 in Quedlinburg. 

 
2. Die proaktive Spendenakquise soll dabei maßgeblich auch von Dritten veranlasst werden, 

insbesondere der Bürgerstiftung für die Welterbestadt Quedlinburg, welche bereits für das 
Projekt generierte sowie zukünftig eingehende Spenden bis zu einer Gesamthöhe von 
50.000,00 Euro einbringen wird und der Interessengemeinschaft Wendebrunnen, welche 
sich nach Kräften bemühen wird, die finanzielle Umsetzung des Projektes zu fördern. 

 
3. Der Stadtrat ermächtigt und verpflichtet den Oberbürgermeister, alle zur Umsetzung 

dieses Beschlusses notwendigen Maßnahmen incl. der Einwerbung von Fördermitteln 
einzuleiten.  

 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 29  Nein 2  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.10 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur 22. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Welterbestadt Quedlinburg – Darstellung eines sonstigen Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Solar-Photovoltaik“ und vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59 
"Solarpark Nordwest" 
Vorlage: BV-StRQ/025/21 
 
 
 

Beschluss:  
 
Der Stadtrat beschließt den Entwurf der 22. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Welterbestadt Quedlinburg – Darstellung eines sonstigen Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Solar-Photovoltaik“ und vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 59 
„Solarpark Nordwest" öffentlich auszulegen. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 29  Nein 2  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.11 
Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 41 der Welterbestadt 
Quedlinburg „Wohnbebauung Erwin-Baur-Straße" 
Vorlage: BV-StRQ/027/21 
 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, die Abwägung zum Bebauungsplan Nr.41 „Wohngebiet Erwin-Baur-
Straße“ gemäß Anlage 1 zu billigen.  
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 31  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.12 
Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr.41 "Wohnbebauung Erwin-Baur-Straße" 
Vorlage: BV-StRQ/028/21 
 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, 
 

1. den Bebauungsplan Nr.41 „Wohngebiet Erwin-Baur-Straße“ gemäß Anlage 1 als Satzung 
vorbehaltlich des Abschlusses eines städtebaulichen Vertrages und 

2. die Begründung gemäß Anlagen 2 bis 4 zu billigen. 

 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 31  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.13 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.56 
"Wohnanlage für seniorenfreundliches Wohnen am Rosenweg" 
Vorlage: BV-StRQ/029/21 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.56 
„Wohnanlage für seniorenfreundliches Wohnen am Rosenweg“ gemäß Anlagen 1 bis 3 zu billigen 
und die Verwaltung zu beauftragen, die Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme zu dem 
Entwurf zu bitten und den Entwurf öffentlich auszulegen. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 30  Nein 0  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.14 
Aufstellungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 63 "Hagenberg Süd" im 
Ortsteil Gernrode 
Vorlage: BV-StRQ/031/21 
 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 63 
„Hagenberg Süd“ für das in der Anlage dargestellte Gebiet.  
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 31  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.15 
Beschluss über die bei der UNESCO einzureichenden Unterlagen zur Prüfung der 
Kulturerbeverträglichkeit des geplanten Industriegebietes in Quarmbeck 
Vorlage: BV-StRQ/035/21 
 
 
 

Beschluss: 
 
 
Der Stadtrat beschließt, 

1. die Unterlagen gemäß Anlagen 1 bis 3, insbesondere die Kulturerbeverträglichkeitsprüfung zum 
Vorhaben der Errichtung eines Industriegebietes Quarmbeck einschließlich der 3D-Visualisierung 
des Vorhabens durch das Fraunhofer Institut Magdeburg und  

2. den Oberbürgermeister zu beauftragen, auf dieser Grundlage die Weltkulturerbeverträglichkeit 
des Vorhabens bei der UNESCO prüfen und feststellen zu lassen. 

 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 22  Nein 3  Enthaltung 6  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 8.16 
Beitritt zum Rahmenvertrag zur landeszentralen Vergabe der Lärmkartierung 
Vorlage: BV-StRQ/030/21 
 
 
 

Beschluss:   
 
Der Stadtrat beschließt den Beitritt zum Rahmenvertrag zur landeszentralen Vergabe  
der Lärmkartierung. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 30  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 



   

 
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 

16.07.2021 

 
 
 
 

Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 15.07.2021 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
 
 
TOP 8.17 
Erweiterung des Fördergebietes "Kleers" im Programm Sozialer Zusammenhalt 
Vorlage: BV-StRQ/036/21 
 
 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Erweiterung des Fördergebietes „Kleers“ für das Förderprogramm 
Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten gemäß Anlage 1. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 27  Nein 2  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0   
 
 
Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
gez. Dr. S. Marschner                       (Siegel)                 gez. F. Ruch  
Dr. Sylvia Marschner 
Vorsitzende des Stadtrates der  
Welterbestadt Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 


